[bookmark: _Hlk75962827]Wie können Sie Ihre Arbeitnehmer in Zeiten steigender Preise unterstützen und dabei Steuern sparen?
Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant,
die Inflation treibt die Preise derzeit in fast allen Bereichen in ungeahnte Höhen. Um hier für eine kleine Entlastung zu sorgen, hat die Bundesregierung die neue Inflationsausgleichsprämie beschlossen. Als Arbeitgeber können Sie Ihren Arbeitnehmern nun bis Ende 2024 steuer- und sozialversicherungsfrei unter die Arme greifen: mit Zahlungen oder Sachbezügen im Wert von bis zu 3.000 €.
Solange der Gesamtbetrag diesen Freibetrag nicht übersteigt, können Sie die Inflationsausgleichsprämie auch in mehreren Einzelbeträgen auszahlen. Bedingung ist jedoch, dass Sie die Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbringen. Arbeitsvertraglich vereinbarte Sonderzahlungen - wie z.B. das Weihnachtsgeld oder auch variable Gehaltsbestandteile - dürfen Sie nicht umwandeln.
Die weiteren formalen Anforderungen an die Gewährung der Prämie sind einfach. Einen gesonderten Nachweis ihrer Betroffenheit - etwa einen erhöhten Stromabschlag - müssen die Arbeitnehmer nicht erbringen.
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	Unsere Infografik auf der nächsten Seite hilft Ihnen bei der richtigen Handhabung der Inflationsausgleichsprämie. Gerne unterstützen wir Sie bei Detailfragen, die etwa im Rahmen der Lohnabrechnungen aufkommen. 


Mit freundlichen Grüßen
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Wie konnen Sie lhre Arbeitnehmer in Zeiten steigender Preise unterstiitzen

und dabei Steuern sparen?
Achtung: Eine Umwandlung bereits zuvor vereinbarter Zahlungen ist nicht begunstigt und kann zu Nachzahlungen fihren!

Méchten Sie Ihre Arbeitnehmer (inkl. geringfiigig Beschaftigter)  (/
wegen der steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten mit ein-
oder mehrmaligen Geld- oder Sachleistungen (z.B. Lebensmittelmarken
oder Einkaufsgutscheinen) unterstiitzen?

Betragt der Wert aller Leistungen
zusammen (Geldzahlungen und
Sachbeziige inkl. Umsatzsteuer)
max. 3.000 €7

Erbringen Sie alle Leistungen
in dem Zeitraum zwischen dem
26.10.2022 und dem 31.12.2024?

Bekommen lhre Arbeitnehmer die
Leistungen zusatzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn?

Das bedeutet, dass die Leistungen
nicht bereits Bestandteil eines
Arbeitsvertrags oder sonstiger
Vereinbarungen sein diirfen (etwa
als feste Sonderzahlungen wie
Weihnachtsgeld, Sachbeziige oder
variable Gehaltsbestandteile wie
Leistungspramien).

V]

ie kénnen die Geld- oder Sachleistungen als steuer- und sozialversicherungs-

freie Inflationsausgleichspramie an Ihre Arbeitnehmer gewahren.

Gut zu wissen:

* Formale Anforderungen: Dass Sie lhre Arbeitnehmer wegen
der hohen Verbraucherpreise unterstiitzen, missen Sie
nicht im Detail nachweisen. Es reicht aus, wenn in der

Uberweisung z.B. der Vermerk ,Inflationsausgleichspramie* Gerne stehen wit Ihnen

zur Verfiigung

oder ,Sonderzahlung wegen Inflation® steht. Entsprechende
Informationen sind in der Lohnakte aufzuzeichnen.

* Arbeitnehmer mit mehreren Arbeitgebern: Die Pramie kann
flr jedes Beschaftigungsverhaltnis gesondert ausgezahit

Bei weiteren Fragen zu steuergiinstigen Lohnbestand-
werden.

teilen beraten wir Sie gern personlich.

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewahr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung. Rechtsstand: Oktober 2022.




